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A. B.-K. in B. Danke für den langen, wahlwollenden Brief. Jenen in
N.-Rh. kenne ich; er ist Patient der dvrtigen Irrenanstalt.

— Eine Leserin will das Blatt nicht mehr, „weil sie keine Zeit findet, es zu
lesen." Das ist ja ein armes, armes Menschenkind! Auch ihr Sonntag scheint

also nicht frei zu sein. Das wäre doch ein großes Unrecht! Selbst am Werktag
sollte man doch wenigstens ein halbes Stündchen übrig haben zum Lesen, sei es

in der Morgenfrühe oder am Feierabend. Sonst wird man ja zum reinen „Arbeitstier"
und dagegen sollte sich jeder vernünftige Mensch auslehnen! „Keine Zeit

zum Lesen" sollte in unserer Zeit der Aufklärung und fortschreitenden Wissenschaft

nicht vorkommen! Wie der Leib, so bedarf auch der Geist stets neuer
Nahrung! U. 8.

Mie! "MU
Jemandem fehlen von: Jahrgang ISV7 der „Schweizerischen

Taubstummen-Zeitung" noch folgende Nummern: V, IZ, IS und

I». Wer kann mir sie schicken? ki. 8.

Loaezanieige.
Am Samstag den 16. Februar, abends 10 Uhr, verschied (verscheiden,

abscheiden — sterben) unerwartet rasch an einem Hirnschlag, während
einer Vvrstandssitzung, im Alter von erst 48 Jahren

§ran? 6rotv,
Vorsteher der Taubstummenanstalt Liebenfels in Baden (Aargau).

Gerade am Abend vorher, am Freitag, hatte er mir so lieb geholfen
bei meiner Kindervorstellung, die ich zu Gunsten des Taubstummenheim-
fonds im Gesnngssaal des Schulhanses zu Baden gegeben. Er hatte alles

vorbereitet, für Publikation (publizieren - bekannt machen) in den Schulen
und in der Presse (Presse --- Gesamtnamc für Zeitungen) gesorgt und sogar
die Inserate (Bekanntmachungen, Anzeigen im Blatt) selbst bezahlt. Und
damit nicht genug, während der Borstellung selbst rezitierte («zitieren —
laut hersagen, vorsagen, vorlesen) er die Verse zu jedem Bild und drückte

mir bei seinem herzlichen Abschied 10 Franken in die Hand für die Taub-
stummenheim-Kasse. Wahrlich ein schöner Lebensabschluß: so mit
Aufopferung seiner Kräfte und mitten in der Berufsarbeit zu sterben! Einen
Nekrolog (Lebcnsgeschichte einer kürzlich verstorbenen Person) wird die

nächste Nummer unseres Blattes bringen. L. 8.
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